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Jlï. 40 635

ßofarealS unb beS SorplaßeS mit Slocfbauten mürben
ba§ 93iïb unb ben ©baratter ber ©egenb fehr beein»

ttac^tigen.
damit ifl nun bie Sahnßoffrage in ©nge zu einem

glüdtlichen Stbfc^luß gelangt unb wirb roohl in turnet
Bett mit bem lättgft erfehnten Umbau ber Sinie SBclliS»
hofen»3ürictp£>auptbahnhof begonnen merben tonnen.

Über das projektierte JlrbeUeroiertel
an der Badgasse in Bern

roirb bem „Sunb" berichtet :

die ©emeinnütiige Saugenoffenfchaft Sern hatte auf
©nbe 1911 ein gezeichnetes Kapital oon 294,000 $r. ju
ihrer Serfügung, rooju fiel) ber Seitrag ber ©emeinbe
in ber Çotje oon 50,000 $r. gefeilt. die meifien ^aufer
an ber Sabgaffe, beren rationellen Umbau bie ©efell»
fcf)aft beabfid^tigt, finb bereits in ihrem Sefit), fo baß

ju einer ißtanfonfurrenz gefdhritten merben tonnte. die
eingelaufenen «ßröjefte finb gegenroärtig im ffoger bes

KafinoS (©ingang £>errengaffe) ber atigemeinen Seficf)»

tigung zugänglich gemacht roorben. 3®" ©ntroürfe haben
greife oon je 1800 ffr. erhalten ; es finb bieS bie 'Uro-
jette Str. 4 (Herren Stqbi & ©alchli) unb Str. 5

(föerren $. 3 i ß SI ® r & 9t. ©renter). die projette
Str. 6 (|>err K. Qn ber SJlühle) unb Sir. 10 (Herren
©. ©cßneiber & f). fpinbermann) finb mit greifen
oon je 1200 ffr. ausgezeichnet morben.

©ine gerechte Seurteilung ber einzelnen ©ntmürfe
ift natürlich nur möglich- roenn man alle in Setrad()t
faKenben gaftoren berüchtigt. Sei unferm furzen
Siunbgang fann es ftcf) nur barum hanbetn, über bte

äfthetifdje «Seite ber oerfchtebenen Söfungen einige ©im
brüefe roieberzugeben. ®aS ißrojett, baS als baS roeit»

auS intereffantefte anqefproctjen merben muß, ift bas»

jenige beS ^icrrn 3n ber SUlühle (Str. 6; SJlotto : ,,©tabt=
bifb"). 2llS geroichtigfteS Sebenfen Dagegen roirb mohl
bie ungenügenbe StaumauSnüßung bezeichnet merben.

demgegenüber aber roeift baS fkojett eminente Sorzüge
in äfthetifcher unb hqgtenifcher Seziehung auf.

Söäßrenb faft alle ©ntmürfe eine zwiefache f>äufer=
reihe oorfehen, begnügt fi<h biefer mit einer einfachen,,
burcl) feine Sorbauten unterbrochenen jöäuferfette, bie,

um ben ©inbruet beS Sangroeiligen zu oermeiben, zu>et»

mal etroaS auSbiegt unb baburef) ein ©epräge altftäbt--
tifdher Unregelmäßigteit befommt. die Sinie ber ®ach er

fteigt fogar breimai etroaS auf unb ab ; bie Käufer felbft,
fehr einfacE) gehalten, finb oon oerfefjiebener Sreite unb
Tönung. ©egen bie Slare hin finb ©arten, burch eine

SJlauer abgefchtoffen, eingezeichnet, das ©tabtbilb mürbe
burch einen folgen Umbau, ber ein ifSenbant zu ben

höher gelegenen Käufern an ber ^errengaffe f"<hüfe, nur
geroinnen unb bie mächtige SBanb ber SJtünftergaffe nach

SJtöglichteit frei getaffen.
ïïudh baS fßrojeft oon Stqbi & ©alcEjli (Str. 4;

SJlotto : „Slrn SBellenfpiel ber Stare") miß ein freilich
ftart geglieberteS ©anzeS fdhaffen, baS halb oor= unb
balb gurüdEtritt. fßrojeft Sir. Ii (SJlotto: „Keine SBoh»

nung ohne ©onne") oerlegt bie fiauptreihe ber Käufer
an bie Sabgaffe unb läßt gegen bte Stare zu einige
Käufer herauSroachfen. Umgefehrt rüdEt tßrojeft Str. 17
(SJlotto : „ißhilipänggu") bie große fpäuferlinie an bie

Slarftraße (u. a. finb Slrtaben oorgefehen) unb bie feit»
liehen Teile tommen nach hinten zu liegen.

die ©roßzahl ber fßläne aber rechnet mit einer
hoppelten Läuferreihe. Salb ftnb eS oöllig getrennte
Kolonnen, balb burch B^if^enteile miteinanber oer»

bunbene, balb ganze Slöcte mit gefdhloffenen tpöfen.
Srojeft Sir. 5 (SJlotto: „©onnige ©dEpoelte") läßt bei
fehr einfachen Slrchitetturformen bie hintere Läuferreihe
über bie oorbere, fehr niebrig gehaltene berauSragen.
©o fdhön bie formen ber gefcßloffenen £>äufermaffen
bei ben fßrojelten Sir. 2 (SJlotto: „SJletamorphofe" unb
Sir. 8: „Slm Särnerquai") fich ausnehmen, fo mären
boch rooht foldje langen Saufluchten bem ©haratter beS

Quartiers zutoiber. ißrojett Sir. 13 (SJlotto: „SteueS

©efüge, altes ©epräge") fudEjt feinen Käufern etmaS lanb»

bernifthen ©til zu oerleihen, mährenb ißrojeft Sir. 12
(SJlotto: „@S mättelet") ältere SJlotioe benutzt unb burch
Treppengänge, Sauben unb durchbräche gceimeligfett unb
bequemen Sertehr groifdtjen ben einzelnen Käufern er»

ftrebt.
dies einige ganz perfönlidje ©inbrüdte, bie burdhauS

feine SBerturteile barftellen folten. SJlöge jeber, ber fich

für bie Sieugeftaltung unterer ©tabt intereffiert, fich felbft
eine SJleinung bilben.

Crinfilbrutid von münzgastnessern, Abgabe von
Hockern und Beleuchtungskörpern gegen miete,
Erstellung vonlnstallationen gegen teilzahlungen

in der Gemeinde Rorschach.
(Korr.)

lim ben ©aSoerbrauch zu ftetgern unb baS ®aS auch
bem SBenigerbemittelten zugänglich zu machen, hui ber
©roße ©emeinberat unterm 25. Oftober b. 3. grunbfäß»
lidh befcßloffen, SJlünzgaSmeffer einzuführen, Kochapparate
unb Sampen in SJliete zu geben unb Qnftallationen gegen
Teilzahlungen zu erftellen.

3n ben meiften ©täbten macht man bie ©rfatjrung,
ba§ felbft bei niebrigem ©afpreis oiele Slrbeiterfamilien
fich bo^ nicht entfchlie^en tonnen, troh erfteüten Seitungen,
baS @aS zu benuhen. der ©runb liegt in ben SluS=

gaben für Sampen unb Kocher, bie in ber Siegel oom
SJlteter befchafft merben müffen.

Um biefe Übelftänbe zu h^««, ben ©aSabnehmern
bie 2lnfcf)affung ber Stpparate unb ben jpauSbefihern bie

©rfteßung ber Seitungen zu erleichtern, finb in bem oom
©rofjen ©emeinberat unterm 6 dezembec 1912 genehmig»
ten Seftimmungen einige Steuerungen getroffen, bie

unter Umftänben auch anbern ©täbten Slnflang finben
fönnten.

3n Sla^ftehenbem merben bie Seblngungen befannt
gegeben unb einige ©rläuterungen beigefügt.

I. ©öSabgabe Durch SJtünjgaSmeffer.

Slrt. 1.

Slnntelbung zum ©aSbezug.

2Ber einen SJlünzgaSmeffer zu erhalten münfeht, hut
bieS ber ©aSoerforgung mitzuteilen.

Slrt. 2. -
©aSpreiS.

der ©aSpreiS ift ber nämlidje rote beim Sezug burch
geroöhnlidhe SJleffer.

Slrt. 3.

SJlinbeftoerbrauch.
Son ber Sebingung eines jährlichen SJlinbefioer»

braucheS mirb Umgang genommen, die ©aSoerforgung
behält fid) oor, abgemelbete SJleffer entroeber zu entfernen
ober zu plombieren.

Son einer jährlichen „©arantie" (Slrt. 3) mürbe ab»

gefehen, meil es erfahrungsgemäß feßr fdhmer hält, für
nidht bezogenes @aS ben Sleftbetrag zu erheben; roenn
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Hofareals und des Vorplatzes mit Blockbauten würden
das Bild und den Charakter der Gegend sehr beein-
trächtigen.

Damit ist nun die Bahnhoffrage in Enge zu einem
glücklichen Abschluß gelangt und wird wohl in kurzer
Zeit mit dem längst ersehnten Umbau der Linie Wollis-
hosen-Zürich-Hauptbahnhof begonnen werden können.

Über Sas projelitwte Mbelmvlmel
an Ser ösSgasse in «ern

wird dem „Bund" berichtet:

Die Gemeinnützige Baugenoffenschaft Bern hatte auf
Ende 1911 ein gezeichnetes Kapital von 294,000 Fr. zu
ihrer Verfügung, wozu sich der Beitrag der Gemeinde
in der Höhe von 50,000 Fr. gesellt. Die meisten Hänser
an der Badgasse, deren rationellen Umbau die Gesell-
schaft beabsichtigt, sind bereits in ihrem Besitz, so daß

zu einer Plankonkurrenz geschritten werden konnte. Die
eingelaufenen Projekte sind gegenwärtig im Foyer des

Kasinos (Eingang Herrengasse) der allgemeinen Besich-
tigung zugänglich gemacht worden. Zwei Entwürfe haben
Preise von je 1800 Fr. erhalten; es sind dies die Pro-
jekte Nr. 4 (Herren Rybi à Salchli) und Nr. 5

«Herren H. Ziegler à R. Greuter). Die Projekte
Nr. 6 (Herr K. In der Mühle) und Nr. 10 (Herren
G. Schneider <à. H. Hindermann) sind mit Preisen
von je 1200 Fr. ausgezeichnet worden.

Eine gerechte Beurteilung der einzelnen Entwürfe
ist natürlich nur möglich, wenn man alle in Betracht
fallenden Faktoren berücksichtigt. Bei unserm kurzen
Rundgang kann es sich nur darum handeln, über die

ästhetische Seite der verschiedenen Lösungen einige Ein-
drücke wiederzugeben. Das Projekt, das als das weit-
aus interessanteste angesprochen werden muß, ist das-
jenige des Herrn In der Mühle (Nr. 6; Motto: „Stadt-
bitd"). Als gewichtigstes Bedenken dagegen wird wohl
die ungenügende Raumausnützung bezeichnet werden.
Demgegenüber aber weist das Projekt eminente Vorzüge
in ästhetischer und hygienischer Beziehung auf.

Während fast alle Entwürfe eine zwiefache Häuser-
reihe vorsehen, begnügt sich dieser mit einer einfachen,.
durch keine Vorbauten unterbrochenen Häuserkette, die,

um den Eindruck des Langweiligen zu vermeiden, zwei-
mal etwas ausbiegt und dadurch ein Gepräge altstädt-
tischer Unregelmäßigkeit bekommt. Die Linie der Dächer
steigt sogar dreimal etwas auf und ab; die Häuser selbst,

sehr einfach gehalten, sind von verschiedener Breite und
Tönung. Gegen die Aare hin sind Gärten, durch eine

Mauer abgeschlossen, eingezeichnet. Das Stadtbild würde
durch einen solchen Umbau, der ein Pendant zu den

höher gelegenen Häusern an der Herrengasse schüfe, nur
gewinnen und die mächtige Wand der Münstergaffe nach

Möglichkeit frei gelassen.

Auch das Projekt von Rybi à Salchli (Nr. 4;
Motto: „Am Wellenspiel der Aare") will ein freilich
stark gegliedertes Ganzes schaffen, das bald vor- und
bald zurücktritt. Projekt Nr. 1t (Motto : „Keine Woh-
nung ohne Sonne") verlegt die Hauptreihe der Häuser
an die Badgasse und läßt gegen die Aare zu einige
Häuser herauswachsen. Umgekehrt rückt Projekt Nr 17

(Motto: „Philipänggu") die große Häuserlinie an die

Aarstraße (u. a. sind Arkaden vorgesehen) und die seit-

lichen Teile kommen nach hinten zu liegen.

Die Großzahl der Pläne aber rechnet mit einer
doppelten Häuserreihe. Bald sind es völlig getrennte
Kolonnen, bald durch Zwischenteile miteinander ver-

bundene, bald ganze Blöcke mit geschlossenen Höfen.
Projekt Nr. 5 (Motto: „Sonnige Schwelle") läßt bei
sehr einfachen Architekturformen die Hintere Häuserreihe
über die vordere, sehr niedrig gehaltene herausragen.
So schön die Formen der geschlossenen Häusermassen
bei den Projekten Nr. 2 (Motto: „Metamorphose" und
Nr. 8: „Am Bärnerquai") sich ausnehmen, so wären
dach wohl solche langen Baufluchten dem Charakter des

Quartiers zuwider. Projekt Nr. 13 (Motto: „Neues
Gefüge, altes Gepräge") sucht seinen Häusern etwas land-
bernischen Stil zu verleihen, während Projekt Nr. 12

(Motto: „Es mättelet") ältere Motive benutzt und durch
Treppengänge, Lauben und Durchbrüche Heimeligkeit und
bequemen Verkehr zwischen den einzelnen Häusern er-
strebt.

Dies einige ganz persönliche Eindrücke, die durchaus
keine Werturteile darstellen sollen. Möge jeder, der sich

für die Neugestaltung unserer Stadt interessiert, sich selbst
eine Meinung bilden.

Einführung von Miinzgasmessern. Abgabe von
Äschern uns Leieuchlungskörpern gegen Miete.
Erstellung vsnlnstallationen gegen Teilzahlungen

in Ser gemelnâe korschsch.
«Korr.)

Um den Gasverbrauch zu steigern und das Gas auch
dem Wenigerbemittelten zugänglich zu machen, hat der
Große Gemeinderat unterm 25. Oktober d. I. grundsätz-
lich beschlossen, Münzgasmesser einzuführen, Kochapparate
und Lampen in Miete zu geben und Installationen gegen
Teilzahlungen zu erstellen.

In den meisten Städten macht man die Erfahrung,
daß selbst bei niedrigem GaSpreis viele Arbeiterfamilien
sich doch nicht entschließen können, trotz erstellten Leitungen,
das Gas zu benutzen. Der Grund liegt in den Aus-
gaben für Lampen und Kocher, die in der Regel vom
Mieter beschafft werden müssen.

Um diese llbelstände zu heben, den Gasabnehmern
die Anschaffung der Apparate und den Hausbesitzern die

Erstellung der Leitungen zu erleichtern, sind in dem vom
Großen Gemeinderat unterm 6 Dezember 1912 genehmig-
ten Bestimmungen einige Neuerungen getroffen, die

unter Umständen auch in andern Städten Anklang finden
könnten.

In Nachstehendem werden die Bedingungen bekannt

gegeben und einige Erläuterungen beigefügt.

I. Gasabgabe durch Münzgasmesser.

Art. 1.

Anmeldung zum Gasbezug.

Wer einen Münzgasmesser zu erhalten wünscht, hat
dies der Gasversorgung mitzuteilen.

Art. 2. 7 e

Gaspreis.
Der Gaspreis ist der nämliche wie beim Bezug durch

gewöhnliche Messer.
Art. 3.

Mindestverbrauch.
Von der Bedingung eines jährlichen Mindestver-

brauches wird Umgang genommen. Die Gasversorgung
behält sich vor, abgemeldete Messer entweder zu entfernen
oder zu plombieren.

Von einer jährlichen „Garantie" (Art. 3) wurde ab-
gesehen, weil es erfahrungsgemäß sehr schwer hält, für
nicht bezogenes Gas den Restbetrag zu erheben ; wenn



636 a»*!»*, foiivcu- („StetftaMütt") «t. 4#

man ©rleicßtetuitgen für ben ©albejug fdjaffen mill, foil
man aucß in biefem fünfte ©ntgegenfommen jetgen.

art. 4.
Arbeiten unb ©efcßäbigungen am Stünjgalmeffer.
1. Sur bie ©aloerforgung ift berechtigt, Stünjga!»

meffer aufjuftellen, auljuroecßfeln, ju plombieren, in ©e»
trieb ju fetjen, ben ©erfdjluß an ben ©elbfaften ju
öffnen ufro. ©igenmäcßtigel ©ntfernen non Plomben
ober öffnen ber ©elbfaften roirb, fofern ntdjt ein ftraf»
rechtlicher Satbeftanb oortiegt, mit ©uße non 10—50 Fr.
beftraft.

2. fÇadê ba! Siünjjählroerf bei ©almeffer! fd^ab
haft roirb unb ®a! ohne ©oraulbejaßlung burcßläßt
ober eine unrichtige ©almenge für 20 Sp. abgibt, hat
ber abnehmet ben Verbrauch nach bem £>auptjäßlroerf
bei geeichten ©almefferl ju befahlen.

3. Fft auch ba! ijauptjäßtroerf fehlerhaft, fo fommt
art. 15 ber ©eftimmungen oom 7, September 1904 in
anroenbung.

art. 5.

©igentumlüerßättniffe.
Die aufgefieliten ©almeffer bleiben ©igentum ber

©aloerforguttg.
art. 6.

fpaftbarfeit bel ©alabneßmerl.
Die ©alabneßmer finb für jeben Fehlbetrag in ber

©elbbücßfe haftbar, unb jroar auch tiann, roenn fie er*
brechen roirb. Die ©alabneßmer haben alle im Steffer
norgefunbenen Stüde, bie nicht Froanjigrappenftüde finb,
ohne weitere! unb fofort burch richtiges ©elb ju erfeßen.
©I roirb aulbrüdlicß auf art. 4 btefer ©eftimmungen
hingeroiefen.

II. abgäbe non Nochern «nb ©eletnhtttngleintidjtungen
gegen Stiele.

art. 7.

anmelbung.
©er ©alapparate (Kocßer, Sampen ufro.) gegen Stiete

ju erhalten roünfcf»t, hat bie! burdh Unterjeicßnung eine!
Anmelbefcßeinel ju beantragen. Die Anmelbefcßetne finb
bei ber ©aloerforgung (©uro ober ©erfftatt), foroie bei
ben Fnftallateuren erhält(id). Fft ber Antragsteller nicht
zugleich ©igentütner bei betreffenden £>aufel, fo ift ber
Anmelbefcßein non bem J^auleigentümer mit juuitterjeicßnen.

art. 8.

art unb Umfang ber ©inrichtung.
1. Fit ber Segel werben nur Kocßapparate unb

©eleucßtunglförper in einfacher aulftattung in Stiete
gegeben, unb jroar ©eleucßtunglförper (^Senbel, Sgren
ober ©anbarme) unb Locher für eine bil brei Flammen,
allfällig mit Vorrichtung für ©ügeteifen. Sîufter biefer
©egenftänbe finb im ©etfauflraum ber ©aloerforgung
unb bei ben (jnftallateuren aulgefteUt.

2. Schläuche roetben nicht oermtetet, fonbern finb
nom Stieter bem betreffenben (jnftatlateur ju bejahten.
Sämtliche apparate finb möglichft mit Sößrenoerbin*
bungen anjufcßließen.

3. ©er einjelne Seile ber ©inrichtung in reicherer
aulftattung roünfcht, hat ben Steßrpreil bem betreffen*
ben Fnftaliateur ju bejahten.

4. Durch ©ejaßlung bel Steßrpreifel erroirbt 'ber
©alabnehmet feine befonbeten Sed)te ober ©ergtinfti*
Olingen.

art. 9.

©ntfeheibung über bie anläge oon ©aletnrichtungen
auf Sttete.

1. Die ©ntfeheibung, ob unb inroieroeit einem an*
trog auf Ausführung einer ©aleinrichtung enifproeßen

roetben fotl, ift Sache ber ©aloerforgung, ohne bereu
oorhetige unterfchriftlicße Fuftimmung an ben Antrag*
fteller unb an ben Fnftallateur ift el nicht geftattet, mit
ber aulführung bei auftrage! ju beginnen.

2. ©in abgerotefener antragfteller fann beim Kleinen
©emeinberat ©efeßroerbe erheben unb beffen ©ntfeheib
owlangen.

art. 10.

Aulffißrunglrecßt unb ©ntfcßäbtgunglanfprücße, ©arantie.
1. Sämtliche oorjunehmenben arbeiten bürfen nur

oon ber ©aloerforgung ober oon ben hier fonjeffionierten
Fnftallateuren aulgeführt roerben. Für atifällige hiebei
oorfommenbe ©efcßäbigungen an ©änben, Deden, Sa*
peten u. bgl. hat ber Stteter bejro. £>aulbefißer feinen
Anfprucß auf ©ntfcßäbigung, boch roirb ben arbeitern
möglicßfte Schonung unb Sorgfalt bei allen Fnftada*
tionen unb bie ©ermeibung oon ©efcßäbigungen jur
^fließt gemacht.

2. Die ©rfiellet teiften eine breijährige ©arantie
für fachgemäße aulführung unb einroanbfreie! Staterial.

art. 11.

änberungen an ben anlagen, ©igentumloerhältniffe.
1. Solange bie auf Stiele abgegebenen ©alapparate

nicht gänjlicl) abbejahlt finb, bürfen Anbetungen an ihnen
nur unter oorheriger anjeige an bie ©aloerforgung au!»
geführt roerben. Der ©aloerforgung ift jeberjeit ber

Futritt ju ben mit ®a! oerfeßenen Säumen ju geftatten.
2. Solche Anbetungen finb oom Stielet ju bejahten.
3. ©i! jur gänjlicßen Abjaßlung bleiben bie ge=

mieteten ©inrichtungen ©igentum ber ©aloerforgung.

art. 12.

Unterhalt ber ©alapparate.
1. Der Stieter ift oerpflicßtet, bie ©alußr, ©elend)»

tung!» unb Kocßoorricßtungen in brauchbarem Fuftanbe
ju erhalten unb bemnaeß bie Koften aller jur ©rhaltung
biefe! Quftanbe! notwendigen arbeiten unb ©rgänjungen
ju tragen. Fnlbefonbete finb bie gemieteten apparate
oor ©err oft un g unb©efcßmußung möglichft ju
f cßüßen.

2. Der Stieter hat bie Koften für ben gewöhnlichen
Unterhalt (©tfaß oon ©lühförpern, ©läfern, Stunbftüden,
©rennerfronen, Steinigung oon Sampen unb Kochern ufro.)
felbfi ju tragen; biefe arbeiten unb Stefetungen fönnen
bei ber ©aloerforgung ober bei ben fonjeffionierten Fro
ftatlateuren befteüt roerben.

3. ©on allfäfligen Stäben an ben mietroeife über*

laffenen ©egenftänben ift ber ©aloerforgung fofort Stit»

teilung ju machen.

Art. 13.

Pflichten bei ©alabnehmerl.
1. Die in Stiete gegebenen apparate bürfen oom

©alabnehmer nicht oeräußert roerben; bei beren ©er*

feßung in eine anbere ©oßnung hat ber Stieter ber

©aloerforgung, gemäß Art. 14 biefer ©orfeßriften, recßt=

jeitig Stitteilung ju machen unb bie Ko ften biefer Um»

änberung ju übernehmen.
2. Sofern ber Stieter bie ©oßnung aufgibt, ift er

nießt befugt, bie gemieteten ©inrießtungen oßne ©eneßmi»

gung unb Stitroirfung ber ©aloerforgung bem Sacß*

folger in ber ©oßnung ju überlaffen ; er bleibt oielmeßt

ber ©aloerforgung haftbar, bi! ber ©ertrag orbnungl-
mäßig gelöft ift.

Art. 14.

©ohnunglroecßfet.
1. ©ei ©ohnunglroecßfet ift ber ©aloerforgung

minbeftenl 8 Sage oorßer Anjeige ju erfiatten, bamit

6ZK schwetz. H««»w j;eiws« i.Metsterdlatt") Nr. 4»

man Erleichterungen für den Gasbezug schaffen will, soll
man auch in diesem Punkte Entgegenkommen zeigen.

Art. 4.
Arbeiten und Beschädigungen am Münzgasmesser.
1. Nur die Gasversorgung ist berechtigt, Münzgas-

messer aufzustellen, auszuwechseln, zu plombieren, in Be-
trieb zu setzen, den Verschluß an den Geldkasten zu
öffnen usw. Eigenmächtiges Entfernen von Plomben
oder Offnen der Geldkasten wird, sofern nicht ein straf-
rechtlicher Tatbestand vorliegt, mit Buße von 10—30 Fr.
bestraft.

2. Falls das Münzzählwerk des Gasmessers schad-
haft wird und Gas ohne Vorausbezahlung durchläßt
oder eine unrichtige Gasmenge für 20 Rp. abgibt, hat
der Abnehmer den Verbrauch nach dem Hauptzählwerk
des geeichten Gasmessers zu bezahlen.

3. Ist auch das Hauptzählwerk fehlerhaft, so kommt
Art. 15 der Bestimmungen vom 7. September 1904 in
Anwendung.

Art. 5.

Eigentumsverhältnisse.
Die aufgestellten Gasmesser bleiben Eigentum der

Gasversorguüg.
Art. 6.

Haftbarkeit des Gasabnehmers.
Die Gasabnehmer sind für jeden Fehlbetrag in der

Geldbüchse haftbar, und zwar auch dann, wenn sie er-
brochen wird. Die Gasabnehmer haben alle im Messer
vorgefundenen Stücke, die nicht Zwanzigrappenstücke sind,
ohne weiteres und sofort durch richtiges Geld zu ersetzen.
Es wird ausdrücklich auf Art. 4 dieser Bestimmungen
hingewiesen.

II. Abgabe von Kochern vnd Beleuchtungseinrichtungen
gegen Miete.

Art. 7.

Anmeldung.
Wer Gasapparate (Kocher, Lampen usw.) gegen Miete

zu erhalten wünscht, hat dies durch Unterzeichnung eines
Anmeldescheines zu beantragen. Die Anmeldescheine sind
bei der Gasversorgung (Büro oder Werkstatt), sowie bei
den Installateuren erhältlich. Ist der Antragsteller nicht
zugleich Eigentümer des betreffenden Hauses, so ist der
Anmeldeschein von dem Hauseigentümer mitzuunterzeichnen.

Art. 8.

Art und Umfang der Einrichtung.
1. In der Regel werden nur Kochapparate und

Beleuchtungskörper in einfacher Ausstattung in Miete
gegeben, und zwar Beleuchtungskörper (Pendel, Lyren
oder Wandarme) und Kocher für eine bis drei Flammen,
allsällig mit Vorrichtung für Bügeleisen. Muster dieser

Gegenstände sind im Verkaufsraum der Gasversorgung
und bei den Installateuren ausgestellt.

2. Schläuche werden nicht vermietet, sondern sind
vom Mieter dem betreffenden Installateur zu bezahlen.
Sämtliche Apparate sind möglichst mit Röhrenverbin-
düngen anzuschließen.

3. Wer einzelne Teile der Einrichtung in reicherer
Ausstattung wünscht, hat den Mehrpreis dem betreffen-
den Installateur zu bezahlen.

4. Durch Bezahlung des Mehrpreises erwirbt der
Gasabnehmer keine besonderen Rechte oder Vergünsti-
oungen.

Art. 9.

Entscheidung über die Anlage von Gaseinrichtungen
auf Miete.

1. Die Entscheidung, ob und inwieweit einem An-
trag auf Ausführung einer Gaseinrichtung entsprochen

werden soll, ist Sache der Gasversorgung, ohne deren
vorherige unterschriftliche Zustimmung an den Antrag-
steller und an den Installateur ist es nicht gestattet, mit
der Ausführung des Auftrages zu beginnen.

2. Ein abgewiesener Antragsteller kann beim Kleinen
Gemeinderat Beschwerde erheben und dessen Entscheid
v»rlangen.

Art. 10.

Ausführungsrecht und Entschädigungsansprüche, Garantie.
1. Sämtliche vorzunehmenden Arbeiten dürfen nur

von der Gasversorgung oder von den hier konzessionierten
Installateuren ausgeführt werden. Für allfällige hiebei
vorkommende Beschädigungen an Wänden, Decken, Ta-
peten u. dgl. hat der Mieter bezw. Hausbesitzer keinen

Anspruch auf Entschädigung, doch wird den Arbeitern
möglichste Schonung und Sorgfalt bei allen Installa-
tionen und die Vermeidung von Beschädigungen zur
Pflicht gemacht.

2. Die Ersteller leisten eine dreijährige Garantie
für fachgemäße Ausführung und einwandfreies Material.

Art. 11.

Änderungen an den Anlagen, Eigentumsverhältnisse.
1. Solange die auf Miete abgegebenen Gasapparate

nicht gänzlich abbezahlt sind, dürfen Änderungen an ihnen
nur unter vorheriger Anzeige an die Gasversorgung aus-
geführt werden. Der Gasversorgung ist jederzeit der

Zutritt zu den mit Gas versehenen Räumen zu gestatten.
2. Solche Änderungen sind vom Mieter zu bezahlen.
3. Bis zur gänzlichen Abzahlung bleiben die ge-

mieteten Einrichtungen Eigentum der Gasversorgung.

Art. 12.

Unterhalt der Gasapparate.
1. Der Mieter ist verpflichtet, die Gasuhr, Beleuch-

tungs- und Kochvorrichtungen in brauchbarem Zustande
zu erhalten und demnach die Kosten aller zur Erhaltung
dieses Zustandes notwendigen Arbeiten und Ergänzungen
zu tragen. Insbesondere sind die gemieteten Apparate
vorVerrostung und Beschmutzung möglichst zu
schützen.

2. Der Mieter hat die Kosten für den gewöhnlichen
Unterhalt (Ersatz von Glühkörpern, Gläsern, Mundstücken,
Brennerkronen, Reinigung von Lampen und Kochern usw.)
selbst zu tragen; diese Arbeiten und Lieferungen können

bei der Gasversorgung oder bei den konzessionierten In-
stallateuren bestellt werden.

3. Von allfälligen Schäden an den mietweise über-

lassenen Gegenständen ist der Gasversorgung sofort Mit-
teilung zu machen.

Art. 13.

Pflichten des Gasabnehmers.
1. Die in Miete gegebenen Apparate dürfen vom

Gasabnehmer nicht veräußert werden; bei deren Ver-

setzung in eine andere Wohnung hat der Mieter der

Gasversorgung, gemäß Art. 14 dieser Vorschriften, recht-

zeitig Mitteilung zu machen und die Kosten dieser Um-

änderung zu übernehmen.
2. Sofern der Mieter die Wohnung aufgibt, ist er

nicht befugt, die gemieteten Einrichtungen ohne Genèhmi-

gung und Mitwirkung der Gasversorgung dem Näch-

folger in der Wohnung zu überlassen; er bleibt vielmehr

der Gasversorgung haftbar, bis der Vertrag ordnungs-

,näßig gelöst ist.

Art. 14.

Wohnungswechsel.
1. Bei Wohnungswechsel ist der Gasversorgung

mindestens 8 Tage vorher Anzeige zu erstatten, dannt
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bte 16naß«ne unb ©ieberanbringung bet auf SRiete er»

fteUten Apparate rechtzeitig jut ©ctebigung lomrnt.
2. Tritt für eine aufgegebene, abet nod) gemietete

Inlage fein neuer Ibnebmer ein, ober wirb eine fotcße
Inlage nid)t burcß Bezahlung ber Beftfumme oom SJÎieter

getauft, fo mirb bte ©aSoerforgung bie Beleuchtung?»
lötper, Kocßer ufw. entfernen, rooran ft in feiner ©eife
qebinbert werben barf.

let. 15.

SRietpreife.
1. Unter Bugrunbelegung einer TilgungSfrifi (fuße

aueß Irt. 17 biefer Borfcßriften) oon ungefähr 3 $aßren
finb bie monatlichen SRietpreife wie folgt fefigefeßt:

a) BeleucßtungSeinricßtungen:
1 einfache Stubenlampe gr. 0.60
1 „ Buglampe „0.90
1 „ ©ang» ober Kücßenlantpe „ 0.40

b) Kocßeinridßtungen:
1 ©inlocßßerb gr. 0.40
1 3weilo«^t)erb „ 0.70
1 Treilocßßerb „ 1.10

2. lüe ©inrießtungen, bie zwifeßen bem 1. unb 20.
beS SRonatS in SRiete geliefert werben, finb für ben
ootlen SRonat mietSpflicßtig ; nach bem 20. gelieferte ©in»
rießlungen finb für ben fReft bes SRonatS mietfrei.

Irt. 16.

SRietabfcßluß.
1. Über jebe SRieteinricßtung wirb ein beibfeitig unter»

jeießneter Vertrag abgefchloffen ; in biefem finb ©rftetlungS»
preis unb monatliche SRietbeträge einzeln aufzuführen.

2. Bei nachträglich aufgehellten ©inrichtungen wirb
ber Vertrag ergänzt ober erneuert.

3. ©erben gebrauchte ©inridhtungen in SRiete ge=

geben, fo ift ber ©rftellungSpreiS ju rechnen als Unter»
feßieb zwifeßen urfprünglidhem ©rftellungSpreiS unb ben
für bie betreffenden ©inridhtungen bereits oerfallenen
Slietbeträgen. ©ine aüfätlige, nach Sil 17, Ibfaß 4,
erfolgte SRüdzaßlung wirb jum fo ermittelten ©rftetlungS»
preis jugefdhlagen.

Irt. 17.

luflöfung beS SRtetoerßältniffeS.
1. Bei lufiöfung beS äRietoerßältniffeS müffen wenig»

ftenS 6 SRonatSbeiträge bezahlt fein.
2. Sobalb bie Summe ber monatlichen SRietbeträge

ben im Vertrag feftgefe^ten ©rftellungSpreiS erreidht, gehen
bie gemieteten Ipparate in ben S3 efth bes ÜRieterS über.

3. Turcß Bejahung beS UnterfcfjtebeS jwifchen @r»

1'telIungSpretS unb bereits entridhteten SRietbeträgen lann
ber ©aSabnehmer jeberjeit bte gemieteten ©inridhtungen
erwerben.

4. ©ine Stüdoergütung ber bem ©aSabnehmer nach
3lrt, 8, Ibfchnitt 3, ermachfenen SReßrauSlagen finbet
nicht ftatt.

5. ©enn ein ©aSabnehmer oon SHorfdhadh wegzieht
unb bie gemieteten ©inridhtungen meßt laufen will, fo
nimmt fie bie ©aSoerforgung jurüd unb oergütet ihm
bie fcälfte ber geletfteten SRietbeträge. Ter SRieter be-

äaßlt bie Soften für allfäUige Steinigung unb ©ieber»
tiijtanbftellung bet gemieteten ©inrichtungen.

6. Ter SRteter hat fehlenbe ober befcf)äbigte ©tücfe
oergüten.

Irt. 18.

©idherftellung ber Beträge für ®aS unb SRiete.

1. ©enn bie gemieteten ©inridhtungen mit einem
gewöhnlichen ©aSmeffer in Berbinbung flehen, lann bie
©aSoerforgung zur SicßerfteUung beS mutmaßlichen ©aS=

»etbraucßeS für einen 3Ronat zum oorattS eine |>inter=
luge in bar oerlangen ober einen SRünzgaSmeffer einfeßen.
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2. Tie Sidherfteltung lann auch oerlangt werben
für bte monatlichen SRietbeträge.

Irt. 19.

©aSentjug.
Tie ©aSabgabe lann oon ber ©aSoerforgung fofort

eingeteilt werben, wenn:
a) gefunbßeitS ober feuerpolizeiliche ©rünbe eS gebieten,
b) ein ©aSabnehmer, ungeachtet fcßriftlicßer SRaßnung,

ben oorgenannten Beftimmungen unb benjenigen
oom 7. September 1904 über ©aSabgabe nießt
nachlommt ober fonft feine Berpflicßtitngen gegen»
über ber ©aSoerforgung nicht erfüllt.

3n Irt. 8, Ibfaß 1, ift oorgefeßen, baß bie in SRiete

gegebenen Ipparate einfad) auSgeftattet finb; man will
eine zu große Berfchiebenßeit oermeiben, bamit bie Über»

einlunft mit ben Qnftadateuren, bie Berechnung ber
SRietbeträge, überhaupt baS ganze RecßmmgSroefen mög»
lichft oeretnfadht wirb, ©er etwas BefonbereS ober
BeffereS will, lann baS gegen Bezahlung beS SReßrpreifeS
taufen (Ibfaß 3).

$n Irt. 15 finb bie SRietpreife feftgelegt. ©runbfaß
ift, baß in etwa 3 fahren burdh bie erhobenen Beträge
ber ©rftellungSpreiS erreicht wirb.

Tann geßen nadh Irt. 17 bie gemieteten Ipparate
unb Sampen in baS ©igentum beS SRieterS über. Turcß
Bezahlung beS UnterfcßiebeS zwifeßen ©rftellungSpreiS
unb entrichteten SRietbeträgen lann ber ©aSabneßmer
jeberzeit bie gemieteten Ipparate erwerben, ©in weiteres
©ntgegentommen bebeutet aueß Ibfaß 5 biefeS IrtitelS.

III. Inlage oon ©a3=3nnenleitungen gegen
Teilzahlungen.

Irt. 20.

Inmelbung.
1. Ter Intrag auf Inlage einer ©aS-Bnnenleituug

gegen Teilzahlung ßat bureß ben fcauSbefißer unter Be=

nußitng eines gebrudten InmelbefcßeineS zu gefeßeßen;

biefer ift bei ber ©aSoerforgung ober bei ben Bnfialla»
teuren z« beziehen.

2. Tie Befieltungen finb ber ©aSoerforgung einju»
geben.

Irt. 21.

©ntfeßeib über luSfüßrung ber Inlage.
1. Über bie Innaßme beS IntrageS entfeßeibet bie

©aSoerforgung; oßne beren oorßerige unterfcßriftliche
Bußimmung an ben Intragftetler unb an ben Bnftalla •

teur ift eS nidht geftattet, mit ber luSfüßrung beS luf»
trageS ja beginnen.

2. ©In abgewiefener Intragfteller lann beim Sieinen
©emeinberat Befcßmerbe erheben unb beffen ©ntfeßeib
oerlangen.

Irt. 22.

luSfüßrungSrecßt unb ©nlfcßäbigungSanfprücße, ©arantic.
1. Sämtlidhe oorzuneßmenben Irbeiten bürfen nur

oon ber ©aSoerforgung ober oon hier lonzeffionierten
Bnftallateuren ausgeführt werben, ffür allfällige ßiebei
oorfommenben Befähigungen an ©änben, Teden, Ta»

peten u. bgl. ßat ber |jauSbefißer leinen Infprucß auf
©ntfcßäbigung ; boeß wirb ben Irbeitern möglicßfte Scßo»

nttng unb Sorgfalt bei allen Qnftallationen unb bie

Bermeibung oon Befcßäbigungen zur ißfließt gemadßt.
2. Tie ©cfteüer leiften eine breijäßrige ©arantie für

fachgemäße luSfüßrung unb einwanbfreieS SRaterial.

Irt. 23.

Inberung an ben Inlagen.
1. Solange bie auf Teilzahlung erftellten Leitungen

nießt abbezahlt finb, bürfen'9(nberungen an ißnen nur

$K»1tr. fAtetij. utRetfinblütt") 'ttc. «o

die Abnah.ne und Wiederanbringung der auf Miete er-
stellten Apparate rechtzeitig zur Erledigung kommt.

2. Tritt für eine aufgegebene, aber noch gemietete
Anlage kein neuer Abnehmer ein, oder wird eine solche
Anlage nicht durch Bezahlung der Restsumme vom Mieter
gekauft, so wird die Gasversorgung die Beleuchtung?-
körper, Kocher usw. entfernen, woran si in keiner Weise
gehindert werden darf.

Art. 15.

Mietpreise.
1. Unter Zugrundelegung einer Tilgungsfrist (siehe

auch Art. 17 dieser Vorschriften) von ungefähr 3 Jahren
sind die monatlichen Mietpreise wie folgt festgesetzt:

u) Beleuchtungseinrichtungen:
1 einfache Stubenlampe Fr. 0.60
1 „ Zuglampe „0.90
1

„ Gang- oder Küchenlampe „ 0.40
b) Kocheinrichtungen:

1 Einlochherd Fr. 0.40
1 Zweilochherd „ 0.70
1 Dreilochherd „1-10

2. Alle Einrichtungen, die zwischen dem 1. und 20.
des Monats in Miete geliefert werden, sind für den
vollen Monat mietspflichtig; nach dem 20. gelieferte Ein-
richtungen sind für den Rest des Monats mietfrei.

Art. 16.

Mietabschluß.
1. liber jede Mieteinrichtung wird ein beidseitig unter-

zeichnete! Vertrag abgeschlossen; in diesem sind Erstellungs-
preis und monatliche Mietbeträge einzeln aufzuführen.

2. Bei nachträglich aufgestellten Einrichtungen wird
der Vertrag ergänzt oder erneuert.

3. Werden gebrauchte Einrichtungen in Miete ge-
geben, so ist der Erstellungspreis zu rechnen als Unter-
schied zwischen ursprünglichem Erstellungspreis und den
für die betreffenden Einrichtungen bereits verfallenen
Metbeträgen. Eine allfällige, nach Art. 17, Absatz 4.
erfolgte Rückzahlung wird zum so ermittelten Erstellungs-
preis zugeschlagen.

Art. 17.

Auflösung des Mietoerhältnisses.
1. Bei Auflösung des Mietverhältnisses müssen wenig-

siens 6 Monatsbeiträge bezahlt sein.
2. Sobald die Summe der monatlichen Mietbeträge

den im Vertrag festgesetzten Erstellungspreis erreicht, gehen
die gemieteten Apparate in den Besitz des Mieters über.

3. Durch Bezahlung des Unterschiedes zwischen Er-
stellungspreis und bereits entrichteten Mietbeträgen kann
der Gasabnehmer jederzeit die gemieteten Einrichtungen
erwerben.

4. Eine Rückvergütung der dem Gasabnehmer nach
Art, 8, Abschnitt 3, erwachsenen Mehrauslagen findet
nicht statt.

5. Wenn ein Gasabnehmer von Rorschach wegzieht
und die gemieteten Einrichtungen nicht kaufen will, so
nimmt sie die Gasversorgung zurück und vergütet ihm
die Hälfte der geleisteten Mietbeträge. Der Mieter be-

Zahlt die Kosten für allfällige Reinigung und Wieder-
tnstandstellung der gemieteten Einrichtungen.

6. Der Mieter hat fehlende oder beschädigte Stücke
zu vergüten.

Art. 18.

Sicherstellung der Beträge für Gas und Miete.
1. Wenn die gemieteten Einrichtungen mit einem

gewöhnlichen Gasmesser in Verbindung stehen, kann die
Gasversorgung zur Sicherstellung des mutmaßlichen Gas-
Verbrauches für einen Monat zum voraus eine Hinter-
ìage in bar verlangen oder einen Münzgasmesser einsetzen.

63?

2. Die Sicherstellung kann auch verlangt werden
für die monatlichen Mietbeträge.

Art. 19.

Gasentzug.
Die Gasabgabe kann von der Gasversorgung sofort

eingestellt werden, wenn:
u) gesundheits- oder feuerpolizeiliche Gründe es gebieten,
b) ein Gasabnehmer, ungeachtet schriftlicher Mahnung,

den vorgenannten Bestimmungen und denjenigen
vom 7. September 1904 über Gasabgabe nicht
nachkommt oder sonst seine Verpflichtungen gegen-
über der Gasversorgung nicht erfüllt.

In Art. 8, Absatz 1, ist vorgesehen, daß die in Miete
gegebenen Apparate einfach ausgestattet sind; man will
eine zu große Verschiedenheit vermeiden, damit die Über-
einkunft mit den Installateuren, die Berechnung der
Mietbeträge, überhaupt das ganze Rechnungswesen mög-
lichst vereinfacht wird. Wer etwas Besonderes oder
Besseres will, kann das gegen Bezahlung des Mehrpreises
kaufen (Absatz 3).

In Art. 15 sind die Mietpreise festgelegt. Grundsatz
ist, daß in etwa 3 Jahren durch die erhobenen Beträge
der Erstellungspreis erreicht wird.

Dann gehen nach Art. 17 die gemieteten Apparate
und Lampen in das Eigentum des Mieters über. Durch
Bezahlung des Unterschiedes zwischen Erstellungspreis
und entrichteten Mielbeträgen kann der Gasabnehmer
jederzeit die gemieteten Apparate erwerben. Ein weiteres
Entgegenkomnien bedeutet auch Absatz 5 dieses Artikels.

III. Anlage von Gas-Jnnenleitungen gegen
Teilzahlungen.

Art. 20.

Anmeldung.
1. Der Antrag auf Anlage einer Gas Jnnenleitung

gegen Teilzahlung hat durch den Hausbesitzer unter Be-
Nutzung eines gedruckten Anmeldescheines zu geschehen;
dieser ist bei der Gasversorgung oder bei den Installa-
teuren zu beziehen.

2. Die Bestellungen sind der Gasversorgung einzu-
geben.

Art. 21.

Entscheid über Ausführung der Anlage.
1. Über die Annahme des Antrages entscheidet die

Gasversorgung; ohne deren vorherige unterschriftliche
Zustimmung an den Antragsteller und an den Installa-
teur ist es nicht gestattet, mit der Ausführung des Aus-
träges zu beginnen.

2. Ein abgewiesener Antragsteller kann beim Kleinen
Gemeinderat Beschwerde erheben und dessen Entscheid
verlangen.

Art. 22.

Ausführungsrecht und Entschädigungsansprüche, Garantie.
1. Sämtliche vorzunehmenden Arbeiten dürfen nur

von der Gasversorgung oder von hier konzessionierten
Installateuren ausgeführt werden. Für allfällige hiebei
vorkommenden Beschädigungen an Wänden, Decken, Ta-
petcn u. dgl. hat der Hausbesitzer keinen Anspruch aus

Entschädigung; doch wird den Arbeitern möglichste Scho-

nung und Sorgfalt bei allen Installationen und die

Vermeidung von Beschädigungen zur Pflicht gemacht.
2. Die Ersteller leisten eine dreijährige Garantie für

fachgemäße Ausführung und einwandfreies Material.

Art. 23.

Änderung an den Anlagen.
1. Solange die auf Teilzahlung erstellten Leitungen

nicht abbezahlt sind, dürfen'Änderungen an ihnen nur

Ilwstr. fchweiz. «.„Meisterblatt") '
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unter »orheriger Anzeige an bte ©aSoetforgung auSge=
führt werben. Tiefer ift jeberjett gutritt zu ben mit
©aS oerfehenen Räumen ju geftatten.

2. ©oïcEje Sinterungen finb oom fpausbefitjer bar
*u bejahten.

3. 93i§ jur gänzlichen ütbjatjlung oerbleiben bie Sei»

tungèh ber ©aSoerforgung als ©igentum.

Slrt. 24.

Unterhalt ber Settungen.
1. Ter fpauSbefitjer oerpfltchtet fidf, bie gesamten

Settungen in brauchbarem ßuftanbe ju erhalten.
2. Ter §ausbefihet ift oerpflidhiet, bie Seitungen

fofort nach ^r ©rftettung ftreicEjen ju laffen unb ben
gewöhnlichen Unterhalt ber Seitungen unb Ülnftriche felbft
zu tragen.

3. Von allfäfligen Schaben an ben Seitungen ift
ber ©aSoerforgung fofort äftitteilung ju machen.

: 3lrt. 25.

Slîietabfchlufj.
1. Über jcbe auf Teilzahlung erftellte Anlage roirb

ein beibfeitig unterzeichneter Vertrag abgefchloffen ; in
biefem finb bie ©rftellungSïoften, bie £>öhe ber Teil«
Zahlungen unb eine furze Sefchretbung ber Slnlage aufzu»
fähren.

2. Sei nachträglichen ©rroeiterungett roirb ber 93er=

trag ergänzt ober erneuert.

Slrt. 26.
'

^öhe ber Teilzahlungen.
1. Tie $öhe ber oierteljährlichen Teilzahlungen, bte

Döitt fjauSbefiger jeroeilS zum »orauë z" entrichten ftnb,
mug fo bemeffen fein, bag bie Anlage in roenigftens
3 fahren abbezahlt ift.

2. ; Slud) bei 9tid)tbenühung ber Seitung mitg bie

merteljährliche gahlung fortlaufenb geleiftet roerben.
:'3. Spätere ©rroeiterungen muffen mit ber erftmaligen

Slnlage auf ben gleichen geitpunft fertig abbezahlt fein.

Slrt. 27.

Seenbigung bes SRietoerhältniffeS.
1. Sobalb bte Summe ber mertelfährlichen Teil»

Zahlungen ben im Vertrage feftgefetjten ©rfteßungSpreiS
erreicht, geht ©tnridhtung in baS ©igentum beS £>auS=

befttjerS über.
2. Turch Bezahlung bes UnterfchiebeS zroifdhen @r=

ftelhmgSpreiS unb ben bereits entrichteten lUlietbeträgen
fann ber ^auSbefiger jebergeit bie gemieteten ©inrichtungen
erroerben.

3. Sei fpanbänberungen ber betreffenben Siegenfehaft
ift ber Vefibetrag fofort zu bezahlen, rooburch bie Seitung
ins ©igentum beS Käufers übergeht.

3lrt. 28.

©aSentzug.
1. Tie ©aSabgabe îann non ber ©aSoerforgung

fofort eingeftetlt roerben, roenn:
a) gefunbhetts» ober feuerpolizeiliche ©rünbe eS ge=

bieten;
b) ein |>auäbefiher, unbeachtet f<hriftli<f)et SRahnung,

ben oorgenannten Seftimmungen unb benjenigen
nom 7. September 1904 über ©aSabgabe ntd)t
nadhfommt ober fonft feine Verpflichtungen gegen»
über ber ©aSoerforgung nicht erfüllt.

2. ©ine ©ntfehäbigung irgenbroelcher Slrt roirb oon
ber ©aSoerforgung nid^t geleiftet.

©runbfählidh roerben folcfje Seitungen nur bem f)aus=
befttser erftellt; er hat fie in »ierteljährlichen Teilzahlungen
innert 3 fahren als ©igentum zu erroerben unb fann
jeberzelt butdh Bezahlung be§ VeftbetrageS ©igentümer

roerben. Set fmnbänberungen ift bie îReftfumme ju be<

Zahlen.

IV. Scrfithernng unb ÜbergangSbeftimmungen.

2(rt. 29.

Serficheruug.
Tie Apparate unb Settungen finb buref) bie ©emeinbe

bis zur gänzlichen Abzahlung roegen gettetfehaben zu
oerfichetn.

9lrt. 30.

Ûbergangëbeftimm ungen.
1. Soroett nidht burdh oorftehenbe Seftimmungen

biejenigen im Vegulatio über ©aSabgabe »ont 7. Sep»
tember 1904 auSbrûcflicï) aufgehoben ftnb, bleiben fie

befiehen.
2. Vach ber ©enehmigung burdh ben ©rofjen ®e=

meinberat treten biefe Seftimmungen fofort in Kraft.

TaS Verhältnis mit ben gnftallateuren
ift am beften auS ben Slrtifeln 7, 10 bis 12, 20, unb
22 bis 24 zu erfehen. Tie ©emeinbe roitl alfo fein
Süionopol f'dhaffen für ihr eigenes gnftallationSgefchäft,
fonbern bie gnftaltateure frei geroähren laffen foroohl
für ©rftetlung als auch für Stnberungen unD Unterhalt
ber Apparate, Satnpen unb Seitungen. Tie gnfiallateure
befinben fich fogar in ber äßeife nodh im Vorteil, als
ihnen bie ©emeinbe bie ©rftellungsfoften für biefe

Arbeiten bezahlt unb bafür bie SJlieten einzuziehen hat.

Turdh biefe SUiitarbeit hofft man, biefen Steuerungen in
ben roeiteften Kreifen ber Seoölferung ©ingang zu oer>

fdhaffen.

Iltis Tedinift unb fêrfinbung.

Unter bem Vamen gtufhometer „Telphtn", ©rftnber
unb gabrifant $. Veper, Vfechanifer, §afnerftrage 11

in 3üri<h HI roirb ein patentierter Klofettfpütapparat in
bett ^anbel gebracht, ber fid) bon allen bis fe|t bé»

fannten Klofettfpülöentilen baburçh unterfdjeibet, bah

beim Vieberbrücfen eines Rebels ein Turchlagbentil für
SBaffer jroangläufig geöffnet roirb unb jroar entgegen
ber SBirfung einer gebet unb beS SBafferbrucfeS. Se|»

tere beroirfen nach greigabe beS Rebels felbfttatigeS
Schlichen beS TurchlafjüentileS. Tamit nun baS Schliefen
beS Ventils erft nach einer beftimmten geit erfolgt, bas

heifft erft nachbem eine beftimmte SRenge SBaffer burdhge»

laufen ift, roirb beim ©rfinbungSgegenftanb ein bie Schlieft
beroegung berjögernbeS Väberroerf eingebaut. TaSfelbe

ift bttref) einen- Voben im ®ef)äufe bom SSSaffer öolb

ftänbig abgefchloffen. TaS neue Klofettfpülbentil roirft
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unter vorheriger Anzeige an die Gasversorgung ausge-
führt werden. Dieser ist jederzeit Zutritt zu den mit
Gas versehenen Räumen zu gestatten.

2. Solche Änderungen sind vom Hausbesitzer bar
zu bezahlen.

3. Bis zur gänzlichen Abzahlung verbleiben die Lei-
tungen der Gasversorgung als Eigentum.

Art. 24.

Unterhalt der Leitungen.
I Der Hausbesitzer verpflichtet sich, die gesamten

Leitungen in brauchbarem Zustande zu erhalten.
2. Der Hausbesitzer ist verpflichtet, die Leitungen

sofort nach der Erstellung streichen zu lassen und den
gewöhnlichen Unterhalt der Leitungen und Anstriche selbst

zu tragen.
3. Von allfälligen Schäden an den Leitungen ist

der Gasversorgung sofort Mitteilung zu machen.

Art. 25.

Mietabschluß.
1. Über jede auf Teilzahlung erstellte Anlage wird

ein beidseitig unterzeichneter Vertrag abgeschlossen; in
diesem sind die Erstellungskosten, die Höhe der Teil-
Zahlungen und eine kurze Beschreibung der Anlage aufzu-
führen.

2, Bei nachträglichen Erweiterungen wird der Ver-
trag ergänzt oder erneuert.

ss. Art. 26.

Höhe der Teilzahlungen.
1. Die Höhe der vierteljährlichen Teilzahlungen, die

vorn Hausbesitzer jeweils zum voraus zu entrichten sind,
muß so bemessen sein, daß die Anlage in wenigstens
3 Jahren abbezahlt ist.

2. Auch bei Nichtbenützung der Leitung muß die

vierteljährliche Zahlung fortlaufend geleistet werden.
- 3. Spätere Erweiterungen müssen mit der erstmaligen

Anlage auf den gleichen Zeitpunkt fertig abbezahlt sein.

Art. 27.
-Ml.'.

Beendigung des Mietverhältnisses.
1. Sobald die Summe der vierteljährlichen Teil-

zahlungen den im Vertrage festgesetzten Erstellungspreis
erreicht, geht die Einrichtung in das Eigentum des Haus-
besitzers über.

2. Durch Bezahlung des Unterschiedes zwischen Er-
stellungspreis und den bereits entrichteten Mietbeträgen
kann der Hausbesitzer jederzeit die gemieteten Einrichtungen
erwerben.

3. Bei Handänderungen der betreffenden Liegenschaft
ist der Restbetrag sofort zu bezahlen, wodurch die Leitung
ins Eigentum des Käufers übergeht.

Art. 28.

Gasentzug.
1. Die Gasabgabe kann von der Gasversorgung

sofort eingestellt werden, wenn:
g) gesundheits- oder feuerpolizeiliche Gründe es ge-

bieten;
b) ein Hausbesitzer, unbeachtet schriftlicher Mahnung,

den vorgenannten Bestimmungen und denjenigen
vom 7. September 1964 über Gasabgabe nicht
nachkommt oder sonst seine Verpflichtungen gegen-
über der Gasversorgung nicht erfüllt.

2. Eine Entschädigung irgendwelcher Art wird von
der Gasversorgung nicht geleistet.

Grundsätzlich werden solche Leitungen nur dem Haus-
besitzer erstellt; er hat sie in vierteljährlichen Teilzahlungen
innert 3 Jahren als Eigentum zu erwerben und kann
jederzeit durch Bezahlung des Restbetrages Eigentümer

werden. Bet Handänderungen ist die Restsumme zu be-

zahlen.

IV. Versicherung und Übergangsbestimmungen.

Art. 29.

Versicherung.
Die Apparate und Leitungen sind durch die Gemeinde

bis zur gänzlichen Abzahlung wegen Feuerschaden zu
versichern.

Art. 30.

Übergangsbestimmungen.
1. Soweit nicht durch vorstehende Bestimmungen

diejenigen im Regulativ über Gasabgabe vom 7. Sep-
tember 1904 ausdrücklich aufgehoben sind, bleiben sie

bestehen.
2. Nach der Genehmigung durch den Großen Ge

meinderat treten diese Bestimmungen sofort in Kraft.

Das Verhältnis mit den Installateuren
ist am besten aus den Artikeln 7, 10 bis 12, 20, und
22 bis 24 zu ersehen. Die Gemeinde will also kein

Monopol schaffen für ihr eigenes Jnstallationsgeschäft,
sondern die Installateure frei gewähren lassen sowohl
für Erstellung als auch für Änderungen uns Unterhalt
der Apparate, Lampen und Leitungen. Die Installateure
befinden sich sogar in der Weise noch im Vorteil, als
ihnen die Gemeinde die Erstellungskosten für diese

Arbeiten bezahlt und dafür die Mieten einzuziehen hat.

Durch diese Mitarbeit hofft man, diesen Neuerungen in
den weitesten Kreisen der Bevölkerung Eingang zu ver-
schaffen.

Aus Technik M Wnimg.
Unter dem Namen Flushometer „Delphin", Erfinder

und Fabrikant I. Neyer, Mechaniker, Hafnerstraße II
in Zürich III wird ein patentierter Klosettspülapparat in
den Handel gebracht, der sich von allen bis jetzt bè-

kannten Klosettspülventilen dadurch unterscheidet, daß

beim Niederdrücken eines Hebels ein Durchlaßventil für
Wasser zwangläufig geöffnet ivird und zwar entgegen
der Wirkung einer Feder und des Wasserdruckes. Letz-

tere bewirken nach Freigabe des Hebels selbsttätiges

Schließen des Durchlaßventiles. Damit nun das Schließen
des Ventils erst nach einer bestimmten Zeit erfolgt, das

heißt erst nachdem eine bestimmte Menge Wasser durchge-

laufen ist, wird beim Erfindungsgegenstand ein die Schließ-

bewegung verzögerndes Räderwerk eingebaut. Dasselbe

ist durch einem Boden im Gehäuse vom Wasser voll-

ständig abgeschlossen. Das neue Klosettspülventil wirkt

îs Lomprïmisi'ts L. sdgsrirskts» dlsnks

Mtsà h (K. W
«»à pràts

Meevà viâ Zîswîà diz AS «« hüt«


	Einführung von Münzgasmessern, Abgabe von Kochern und Beleuchtungskörpern gegen Miete, Erstellung von Installationen gegen Teilzahlungen in der Gemeinde Rorschach

